
Zum Schulbeginn alles geregelt !?
Auch wenn den KollegInnen die neuen
Gesetze und Verordnungen bisher noch
nicht vorliegen, will die Bildungsbehörde
sie schon ab Schuljahresanfang umsetzen:
Schulgesetz,  Schulverwaltungsgesetz,  Prä-

senzzeitverordnung, Fortbildungsverordnung
und Dienstordnung.
Der Personalrat Schulen hatte im letzten
Halbjahr mit Infos und auf Personalver-
sammlungen die
Beschäftigten über
die Absichten und
Auswirkungen der
im Hauruckver-
fahren beschlosse-
nen neuen Gesetze
und Verordnungen
ausführlich infor-
miert. Und auf
verschiedenen  E-
benen agiert und
verhandelt, um die
drohende Mehrbe-
lastung und Ent-
rechtung der Kol-
legInnen in den
Schulen zu verhin-
dern.
Die neuen Re-
gelungen  zu ver-
hindern war uns
nicht möglich, da
sie nicht der Mit-
bestimmung unter-
liegen - doch an
vielen Stellen konnten wir Schlimmeres
verhindern und entschärfen.
Besondere Bedeutung zum Schuljahresan-
fang kommt der Präsenzzeitverordnung
und der Fortbildungsverordnung zu:

Regelmäßige Präsenzpflicht über
den Unterricht hinaus

Für Vollzeit-Lehrkräfte gilt ab dem Schul-
jahr 2005/2006 in den Unterrichtswochen

eine Mindestpräsenzzeit/Kooperationszeit von
3 Zeitstunden pro Woche über den Unterricht
hinaus.
Regelmäßige Kooperationszeiten von mehr als
3 Stunden/Woche bedürfen besonderer Voraus-
setzungen und Gründe. Sie sind dem Personal-
rat Schulen vor der Einführung von der Schule
bzw. Behörde als arbeitsorganisatorische Maß-
nahme zur Mitbestimmung vorzulegen!

Teilzeitkräfte sind
nur anteilig ver-
pflichtet an den Prä-
senzzeiten teilzu-
nehmen. Daher sind
von Gesamtkonfe-
renz und Schullei-
tung Regelungen zu
treffen, die eine
anteilige Teilnahme
an den Kooperati-
onszeiten ohne Be-
nachteiligung er-
möglichen.
Die regelmäßige
Gesamt-Präsenzzeit
umfasst:
a) die notwendige
Anwesenheitszeit in
der Schule von Un-
terrichtsbeginn bis
Unterrichtsschluss
einschließlich aller
Zwischenzeiten und
angeordneter Anwe-
senheitszeiten vor-

her und nachher,
b) sonstige schulische Präsenzzeiten ein-
schließlich Schulfahrten,
c) die festgelegt durchschnittliche Koopera-
tionszeit von 3 Stunden/Unterrichtswoche.

Die Gesamt-Präsenzzeit darf 35 Stunden nicht
überschreiten.

Was gehört zur Kooperationszeit?
1. Teambesprechungen, Fachkonferenzen,

Klassenkonferenzen u.ä. zur Planung , Aus-
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Neuer PR-Vorstand gewählt
Nach dem Ausscheiden von Rolf Becker
und Wolfgang Bielenberg hat der Per-
sonalrat einen neuen Vorstand ge-
wählt, den wir hiermit vorstellen:

wertung und Weiterentwicklung von Un-

terricht
2. Konferenzen/Dienstbesprechungen, Pro-

jektgruppen u.ä. zu Schulbetrieb und
Schulentwicklung

3. Schulinterne Fortbildung
4. Elternberatungen
5. Beratungen mit Schülerinnen und Schü-

lern
6. Zusammenarbeit mit außerschulischen

Kooperationspartnern

Da diese Aufgaben oft nicht während einer
gemeinsamen regelmäßigen Kooperations-
zeit erledigt werden können, ist der dafür
notwendige Zeitaufwand auf die Kooperati-
onszeitverpflichtung anzurechnen. Zusätz-
lich können zwei Präsenztage (in der Ferien-
zeit) angerechnet werden.

Die Schulen sollten auf Gesamtkonferenzen
am Schuljahresanfang schulspezifische Re-
gelungen treffen bezüglich

- des voraussichtlichen Umfangs der an-
zurechnenden Kooperationszeiten

- des Verfahrens der Anrechnung (z.B.
Vorabberücksichtigung und entspre-
chende Verringerung der regelmäßigen
allgemeinen Präsenzverpflichtung oder
direkter nachträglicher Ausgleich durch
Ausfall von Präsenznachmittagen, ... )

- des Umfangs, Termins und Turnus des
regelmäßigen Präsenznachmittags der
anteiligen Teilnahme von Teilzeitbe-
schäftigten.

Neue Fortbildungsverpflichtung für
Lehrkräfte

Mit Schuljahresanfang tritt auch die neue
Fortbildungsverordnung für Lehrkräfte in
Kraft.

Der Personalrat konnte eine Reduzierung der
Anforderungen erreichen, jedoch diese neue
mehrarbeitsträchtige Verordnung nicht ver-
hindern.

Das bedeutet, dass jede Lehrkraft im Schul-
jahr  mindestens 30 Stunden Fortbildung
machen muss.

Wichtig ist:

- schulinterne Fortbildungen des Kollegi-
ums oder von Kollegiumsgruppen kön-
nen darauf angerechnet werden (z. B. 2
Schilf-Tage= bis zu 16 Stunden); 

-individuelle Fortbildung (bezüglich pädago-

gischer und fachlicher Kompetenzen) ist

Bestandteil dieser Fortbildungsverpflichtung;

- wenn die Schulleitung zu einer Fortbil-
dung verpflichtet, muss sie die Finanzie-
rung sicherstellen.

Bei der individuellen Fortbildungspla-
nung ist das Fortbildungsprogramm der
Schule (das oft noch in der Entwicklung
ist) zu berücksichtigen und kann daher
in der Regel erst im Laufe des Schuljah-

res vorgelegt werden.

Wie geht es weiter?

Der Personalrat Schulen wird in der nächs-
ten Zeit auch weiter über die Folgen der
neuen Gesetze und Verordnungen für Lehr-
kräfte und  pädagogisches Personal, Verwal-
tungskräfte, Reinigungspersonal und Haus-
meister berichten. Nicht zuletzt werden wir
auch auf Möglichkeiten hinweisen, zukünf-
tig damit umzugehen. Insbesondere werden
wir demnächst über die neue Dienstordnung
sowie über die Notwendigkeit der Personal-
ausschüsse an den einzelnen Schulen infor-
mieren.

Trotz alledem wünschen wir allen KollegIn-
nen einen guten und starken Schulanfang!
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